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§ 148x BSVG
Rehabilitationsberatung

 BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2024

§ 148x.

Der Versicherungsträger hat zur Unterstützung bei der Erreichung der Ziele der Unfallheilbehandlung sowie zur

Beratung über die Möglichkeit von Maßnahmen der beru2ichen und sozialen Rehabilitation eine

Rehabilitationsberatung einzurichten. Die Rehabilitationsberatung ist gegenüber den landesfonds3nanzierten

Krankenanstalten berechtigt, unmittelbar im Namen des Versicherungsträgers die in § 148 Z 5 ASVG angeführten

Rechte auszuüben. Zu diesem Zweck haben sich die Organe der Rehabilitationsberatung auf Verlangen gegenüber der

Krankenhausleitung auszuweisen. Die Rehabilitationsberatung ist zur Wahrnehmung ihrer Beratungsaufgabe weiters

berechtigt, die land(forst)wirtschaftlichen Betriebe, in denen der betre=ende Versehrte tätig ist bzw. in denen sich der

gegenständliche Unfall ereignet hat oder in denen die Berufskrankheit verursacht wurde, zu betreten und zu

besichtigen. Der Betriebsführer ist dabei zur Unterstützung und Mitwirkung verpflichtet.
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